
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
beitsgruppe für nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper
ihre Tätigkeit im Jahr 2003 fortsetzen solle, mit dem Auftrag,
ein Rechtsinstrument über nach einem Konflikt zu ergreifen-
de Abhilfemaßnahmen allgemeiner Art auszuhandeln, die die
von den nach Kriegen zurückbleibenden Sprengkörpern aus-
gehenden Gefahren verringern sollen, sowie zu ermitteln, ob
sich derartige Verhandlungen erfolgreich mit allgemeinen
Präventivmaßnahmen zur Verbesserung der Munitionszuver-
lässigkeit befassen könnten, und gesondert von diesen Ver-
handlungen die Anwendung der bestehenden Grundsätze des
humanitären Völkerrechts weiter zu prüfen und auf allseits of-
fener Grundlage weiter zu untersuchen, welche Präventiv-
maßnahmen ergriffen werden können, um die Konstruktion
bestimmter Arten von Munition, einschließlich Submunition,
zu verbessern, mit dem Ziel, das humanitäre Risiko, dass aus
dieser Munition nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper
werden, so weit wie möglich zu verringern233;

5. nimmt außerdem Kenntnis von dem auf der Tagung
der Vertragsstaaten des Übereinkommens gefassten Be-
schluss, dass die Arbeitsgruppe für Minen, die keine Antiper-
sonenminen sind, ihre Tätigkeit im Jahr 2003 fortsetzen solle,
mit dem Auftrag, die Frage der Minen, die keine Antiperso-
nenminen sind, zu untersuchen und zu prüfen, welches die ge-
eignetste Weise ist, um die durch den unverantwortlichen Ein-
satz derartiger Minen bewirkten Gefahren zu verringern, dar-
unter auch die Möglichkeit der Festlegung eines Mandats zur
Aushandlung eines neuen Rechtsinstruments und anderer ge-
eigneter Maßnahmen, unter Berücksichtigung der in dem Be-
schluss aufgeführten Fragen234;

6. nimmt ferner Kenntnis von dem auf der Tagung der
Vertragsstaaten des Übereinkommens gefassten Beschluss,
dass der designierte Vorsitzende auch weiterhin zwischen den
Tagungen Konsultationen über Möglichkeiten zur Förderung
der Einhaltung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle führen soll, unter Berücksichtigung der unterbrei-
teten Vorschläge235;

7. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit der Grup-
pe der Regierungssachverständigen und legt dem designierten
Vorsitzenden und der Gruppe nahe, die Arbeit zügig durchzu-
führen, mit dem Ziel, den Vertragsstaaten einen möglichen
Vorschlag für ein Rechtsinstrument über die nach Kriegen zu-
rückbleibenden Sprengkörper zur Behandlung auf ihrer Ta-
gung am 27. und 28. November 2003 vorzulegen, und mit
dem Ziel, den Vertragsstaaten Berichte über Minen, die keine
Antipersonenminen sind, sowie über die Einhaltung der ent-
sprechenden Bestimmungen vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die Tagung der Vertragsstaaten des Überein-
kommens am 27. und 28. November 2003 sowie für die mög-
liche Weiterführung der Arbeit nach der Tagung zur Verfü-

gung zu stellen, sofern die Vertragsstaaten dies für angebracht
halten;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiter-
hin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikationen
und Annahmen des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle beziehungsweise Beitritte zu denselben zu unter-
richten;

10. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/70

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/467, Ziffer 7)236.

58/70. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, namentlich die Resolution 57/99 vom 22. November
2002,

erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtun-
gen sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei
den jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiede-
nen Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen
worden sind,

in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Si-
cherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem

233 Ebd., Ziffer 21.
234 Ebd., Ziffer 22.
235 Ebd., Ziffer 23.

236 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Jordanien, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Sam-
bia, San Marino, Schweden, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
Ziel, die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu lö-
sen und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus er-
gebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen,
sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit
weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Zu-
sammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklungen
in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb und
im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Bereiche
umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Sta-
bilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen237 zu achten,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten
in Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region
behindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs238,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem
Weltfrieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursa-
chen in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauer-
hafter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der
in der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und so
den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und
die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrt-
heit aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung zu achten, und fordert deshalb die unein-
geschränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmi-
schung, der Nichtintervention, der Nichtanwendung und
Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen und den einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen;

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerlän-
der unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partner-
schaft ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassen-
den und koordinierten Antworten zu begegnen, und die gene-
rell darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet
des Dialogs, des Austauschs und der Zusammenarbeit zu ver-
wandeln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garan-
tieren, ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem
durch einen dauerhaften multilateralen, maßnahmenorientier-
ten, kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Region zu
verstärken, und erkennt die Rolle der Vereinten Nationen bei
der Förderung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler
und internationaler Ebene an;

4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede
im wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und an-
derer Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das
bessere Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeer-
raum zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen
der bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
weit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit
in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
ten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem Sy-
stem der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichter-
stattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Verein-
ten Nationen für konventionelle Waffen239;

7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung aller Arten und Er-
scheinungsformen des Terrorismus sowie zur Bekämpfung
der internationalen Kriminalität, des unerlaubten Waffen-
transfers, der unerlaubten Gewinnung und des unerlaubten
Konsums von Drogen sowie des unerlaubten Drogenverkehrs
weiter zu verstärken, welche allesamt eine ernsthafte Bedro-
hung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Re-
gion darstellen und somit die Verbesserung der derzeitigen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten ge-
fährden, den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit be-
hindern und zur Negierung der Menschenrechte, der Grund-
freiheiten und der demokratischen Grundlagen einer plurali-
stischen Gesellschaft führen;

237 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
238 A/58/132 und Add.1 und 2. 239 Siehe Resolution 46/36 L.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mit-
tel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/71

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/468, Ziffer 7)240:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Indien, Kolumbien, Mauritius, Syrische Arabische Republik.

58/71. Vertrag über das umfassende Verbot von Nukle-
arversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenver-
suchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosionen
einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur
Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September
1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Gebiet der
Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen dar-
stellt,

erfreut, feststellen zu können, dass einhundertneunund-
sechzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkraft-
treten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeich-
net haben, sowie erfreut darüber, dass einhundertsieben Staa-
ten, darunter zweiunddreißig der für sein Inkrafttreten erfor-
derlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten, den
Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/100 vom 22. No-
vember 2002,

erfreut über die Schlusserklärung der dritten Konferenz
zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen, die vom 3. bis
5. September 2003 in Wien abgehalten wurde241, im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags,

1. betont, wie wichtig und dringlich es ist, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ohne Ver-
zug und Vorbedingungen im Einklang mit verfassungsrecht-
lichen Verfahren zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um
sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen,
insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das
Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den
Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem Inkraft-
treten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu
werden;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bis zum In-
krafttreten des Vertrags an ihren Moratorien für Kernwaffen-
versuchsexplosionen und andere nukleare Explosionen fest-
zuhalten;

240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Haiti, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Ke-
nia, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
Malta, Mexiko, Monaco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Tür-
kei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 241 CTBT-Art. XIV/2003/5, Anhang I.
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